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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
zur 63. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hamminkeln im Ortsteil Dingden 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Hamminkeln hat 
mit Beschluss vom 20.06.2024 den Entwurf der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes ge-
billigt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Zielsetzung dieser Flächennutzungsplanänderung ist die Zweckbindung der  
Sondergebietsfläche von „Dauercamping, Dauerzeltplatz“ in „Camping- und  
Wochenendplatz“.  
 

Der Änderungsbereich ist nachfolgend abgebildet: 
 
 

 
 

Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der 63. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Entwurfsbegründung und Umweltbericht sowie mit den wesentlichen, bereits 
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vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

02.09.2024 bis zum 04.10.2024 
 
in der Stadtverwaltung Hamminkeln, Flur der 2. Etage, Brüner Straße 9,46499 Hamminkeln, 
montags bis freitags, während der allgemeinen Dienststunden, zu jedermanns Einsicht öffent-
lich ausliegt.  
 
 
 
Folgende Unterlagen liegen zur Information aus: 
 

- Übersichtsplan 
- Geltungsbereich 
- Planentwurf 
- Entwurfsbegründung zum Flächennutzungsplan 
- Umweltbericht von Oekoplan Ingenieure GmbH & Co. KG 
- Artenschutzgutachten von Oekoplan Ingenieure GmbH & Co. KG 
- Umweltbezogene Stellungnahme der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung  
 
 
 
Nachfolgend genannte umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
Umweltbericht, Büro Oekoplan Hamminkeln, Mai 2024, mit Angaben zu folgenden Schutzgü-
tern: 
 

- Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 
- Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
- Fläche 
- Schutzgut Boden 
- Schutzgut Wasser 
- Schutzgut Klima  
- Schutzgut Landschaft, Landschafts- und Ortsbild 
- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter und kulturelles Erbe 

 
 
Artenschutzgutachten, Büro Oekoplan, Hamminkeln, Mai 2024 
 
 
 
 
Umweltbezogene Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung mit 
nachfolgend aufgeführten Themen: 
 

- Denkmal-/Bodendenkmalschutz 
- Kulturlandschaftsbereich 
- Versorgungsleitungen 
- Waldflächen 
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Darüber hinaus können diese Unterlagen in der Auslegungszeit im Internet auf der Webseite 
der Stadt Hamminkeln unter  
https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsverfahren-oeffentliche-auslegung/ 
eingesehen werden. Sie werden auf dieser Webseite als PDF - Dokument zur Verfügung ge-
stellt. 
Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind gem. § 4a Abs.4 BauGB auch 
über das zentrale Portal des Landes (www.bauleitplanung.nrw.de) zu erreichen. 
 
Stellungnahmen zum vorgenannten Flächennutzungsplanänderungsentwurf können bis zum 
04.10.2024 bei der Stadtverwaltung Hamminkeln, Fachdienste 61-1 (Stadtplanung), abgegeben 
oder zur Niederschrift erklärt werden. Darüber hinaus können die Stellungnahmen auch per E-
Mail (bauleitplanung@hamminkeln.de) eingereicht werden. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über diese Flächennutzungsplanänderung gemäß  
§ 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Hamminkeln, den 21.08.2024 
 
 Stadt Hamminkeln 
 Der Bürgermeister 
 
 Romanski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsverfahren-oeffentliche-auslegung/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
mailto:bauleitplanung@hamminkeln.de
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Anmeldung der Schulneulinge in den Grundschulen der  
Stadt Hamminkeln für das Schuljahr 2025 / 2026 

 
Zu Beginn des Schuljahres 2025 / 2026 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum Beginn 
des 30. September 2025 das sechste Lebensjahr vollendet haben und keine Schule besu-
chen.  
Kinder, die nach dem 30. September 2025 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf An-
trag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres 2025 / 2026 in die Schule aufge-
nommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche Schulfähigkeit besitzen.  
 
Alle früher geborenen Kinder, die aus irgendeinem Grund bisher noch nicht eingeschult wur-
den, sind ebenfalls anzumelden. Die 2024 zurückgestellten Kinder sind erneut anzumelden.  
 
Die Schulneulinge sind zu den nachfolgend aufgeführten Terminen anzumelden: 
 

Kath. Grundschule Dingden, Ludgerischule, Weberstraße 24 
Dienstag, 24. September 2024  bis 
Freitag, 27. September 2024  jeweils nach Terminvergabe 
 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln, Bislicher Straße 1 
Montag, 23. September 2024  bis 
Donnerstag, 26. September 2024  jeweils 08:30 - 14:00 Uhr 
 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Mehrhoog – Primarstufe -  
Hauptstandort: Im Hogenbusch 15, Mehrhoog mit  
Teilstandort: Schulstraße 10, Wertherbruch 
Mittwoch, 25. September 2024 09:00 - 12:00 Uhr + 13:00 -15:00 Uhr 
 
(Anmeldetermin für beide Standorte in Mehrhoog, Im Hogenbusch 15) 
 
Hermann-Landwehr-Schule Brünen, Bergstraße 5 
Dienstag, 17. September 2024 10:00 - 13:00 Uhr 
Mittwoch, 18. September 2024 11:00 - 13:00 Uhr 
  und nach Vereinbarung 

 
Zur Anmeldung sind die Eltern, Vormünder oder Pfleger verpflichtet. Die Anmeldungen sind 
bei dem/r Schulleiter/in persönlich vorzunehmen. Zur Anmeldung soll das einzuschulende 
Kind vorgestellt werden. 
 
Außerdem sind das Stammbuch der Familie bzw. die Geburtsurkunde und der Nachweis über 
den Impfschutz gegen Masern vorzulegen. 
 
Anträge auf Zurückstellung aus erheblichen gesundheitlichen Gründen oder vorzeitige Ein-
schulung von Kindern können bei dem/r zuständigen Schulleiter/in schriftlich gestellt werden. 
 
 
Hamminkeln, 27.08.2024  Stadt Hamminkeln 
  Der Bürgermeister  
   
 
 
        - Romanski - 
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